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Die Abgeordneten zum Nationalrat Dr.Steger, Dr .. Stix und 
- Dr.Broesigke haben am 25. Feber 1980 unter der Nro 376/J 
an die Bundesregierung:eine schriftliche parlamentarische 
Anfrage betreffend GleichstelllL.Ylg von Südtirolern mit öster­
reichischen Staatsbilrgern-gerichtet p welche folgenden Wortlaut 
hat: 

-"1) Konnte die Prüfung des in der gegenständlichen Ent­
schließung zum Ausdruck gebrachten Anliegens mittler­
weile abgeschlossen werden - und, wenn jap'mit welchem 
Ergebnis-? 

2) Bis wann kann diesbezüglich mit der Fertigstellung 
einer entsprechenden Regierungsvorlage gerechnet 
werden ?" 

Ich beehre mich, die Anfrage namens der Bundesregierung wie 
folgt zu beantworten. 

Zu Frage 1 :_ 

Aus Anlaß der Entschließtmg des Nationalrates vom 25.Jänner 
"1979 hat das Bundeskanzleramt im Rahmen seiner Koordinations­
zuständigkeit mit Schreiben vom 20. Feber 1979 und vom 11 • Juni 

1979 alle Bundesministerien sowie die Sektionen des Bundes­
kanzleramtes um entsprechende Mitteiltmgen im Sinne der ge­
nannten Entschließung ersucht. Die erforderlichen Erhebungen 
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sind in der Zwischenzeit abgeschlossen wordeno Dabei hat 

sich jedoch gezeigt, daß eine allgemeine Gleichstellung von 

Südtirolern mit -den österl'eichischen Staatsbürgern in vielen 

Bereichen grundsä.tzliChe verfassungsrechtliche Probleme auf­
wirft .. Es darf hier nur auf den P.rto3 des Staatsgrundqesetzes 
verwiesen werden g demzufolge öffentliche P.Jnter nur öster~ 
reichischen Staatsbürgern zugänglich sind" Die vom Nationalrat 
gewünschte Prüfung mußte aber auch im Lichte des durch· das 
Bundesverfassungsgesetz BGBloNro390/1973 9 auf Nichtösterreicher 
ausgedehnten Gleichheitssatzes erfolgen. Mit anderen ~orten 
bedeutet dies p daß jegliche Haßnall.i7le auf ihre sach.liche Recht­
fertiglmg nach dem genannten B1.mdesverfassungsgesetz f das 
im Lichte der Judikatur des österreichischen verfassunqsgerichts­
hofes zum Gleichheitssatz auszulegen ist p geprüft werden 
muß 0 Dennoc1). bi~ten sich auch "\lOr dem Hintergrund dieser· 
Rechtslage einige Bereiche an p in denen eine Gleichstellung 
möglich erscheint u.nd· auch konkret ins Auge gefaßt werden 

sollg Hinsichtlich näherer Details darf auf den Bericht der 
Bundesregierung verwiesen werdeno 

Eine Verzögerung der Fertigstellung des Berichtes hat sich 
insofern.ergeben, als durch eine mündliche Anfrage an den 
Bundeskanzler auch die Frage der Schülerfreifahrten, die 
an sich von der genannten Entschließung nicht erfaßt wäre p 

in die Diskussion gebracht. wurde$ Er erscheint verständlich, 

daß diesem Anliegen für die betroffenen Südtiroler große 
Bedeutung zukommt" 

Es 'J.rurde daher - obwohl der nach der Entschließung zu. gebende 
Bericht bereits fertiggestellt war - auch eine Prüfmlg dieses 
Problems. veranlaßto Dabei sind gravierende rechtliche Probleme 
aufgetaucht 9 weil einerseits eine Rechtsgrundlage für eine 
solche Gewährung von Beihilfen fehlt, andererseits eine ge­
setzliche Regelung das Problem der Privilegieru.ng von Süd­
tirolern gegenüber Österreichern p deren Eltern ihren Wohnsitz 
im Ausland habeng aU.fwerfen würdea Eine abschließende Meinungs­
bildung zu dieser Frage ist jedoch noch nicht erfOlgt .. 
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Zu Fra.cre 2 ~ , 
In der EntschließunH 'wird auch der "w'unsch zum Ausdruck ge­

bracht, dem Bericht tvetwaige Gesetzesvorschläge ll anzuschließen. 

Der Anschluß solcher Entwürfe wä.re jedoch nur zielführend g 

wenn diese zuvor einem BegutachtungsveJ:-·fahren zugeführt worden 

wären" Im Hinblick auf die Dauer eines solchen Begutachtungs­
verfahrens hält es die Bundesregierung daher für zweckmäßiger. 
den Nationalrat so früh wie möglich über beabsichtigte Naß­

nahmen zu informiereno als die Srgebnisse eines Begutachtungs­

verfahrens abzuwarten 0 
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